
Mündliche Anfrage 

 

In Grevenbroich-Neukirchen verläuft als Kreisstraße die Hülchratherstr. in Richtung 

Grevenbroich-Hülchrath. In Höhe der Einmündungen Am Bahndamm (EDEKA) / 

Münchratherstr. ist ein sogenannter „Minikreisel“, der fahrbahngleich, also nicht im 

Zentrum erhöht, installiert ist. 

 

Als für den Wahlkreis Neukirchen zuständiger CDU-Kreistagsabgeordneter nehme 

ich seit Monaten Klagen entgegen, die fortgesetzt und gehäuftes verkehrswidriges 

Verhalten von Kraftfahrern im Bereich des Kreisverkehrs reklamieren. 

 

Aufgrund der Bauart des Kreisels hat sich eine „Geradeaus-Fahrweise“ etabliert, die 

die Fahrbahnführung des Kreisels außer Acht lässt; damit einher gehen fortgesetzte 

und beachtliche Geschwindigkeitsüberschreitungen und Vorfahrtsmissachtungen. 

 

Das Petitum der Beschwerdeführer ist durchweg der Wunsch nach einer als 

Hindernis wirkenden Aufwallung (kleiner Pflasterhügel im Zentrum), hilfsweise 

Installation eines diese Wirkung entfaltenden Gegenstandes oder äußerst hilfsweise 

Anbringung eines in der Mitte angebrachten Verkehrszeichens der Anlage 4 (zu § 43 

Absatz 3 StVO) Verkehrseinrichtungen, lfd. Nrn.1 – 4. 

 

Sieht die Kreisverwaltung Möglichkeiten, den geschilderten Wünschen zu 

entsprechen? 

 

 

Ich bin einverstanden, dass, sollte die Anfrage nicht in der Sitzung des 

Mobilitätsausschusses beantwortet werden können, eine schriftliche Beantwortung 

durch Anlage zum Sitzungsprotokoll erfolgt. 

 

 

 


